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7861

Richtlinien
liber die Gewahrung von Zuwendungen fiir
Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben
im Rahmen des Agrarinvestitionsforderungsprogramms (AFP)

RdErl. d. Ministeriums fiir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz - II-3 - 2114/11
v. 18.3.2005

Der RdErl. v. 18.6.2002 (MBI. NRW. S. 786; SMBI. NRW. 7861), gedndert durch RdErl. v.
29.4.2003 (MBI. NRW. S. 524) und 7.4.2004 (MBI. NRW. S. 488) wird wie folgt geandert:
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1

In Nummer 2.2.2 Satz 1 werden nach den Wértern ,Gebihrensatzung der” die Woérter ,Landwirt-
schaftskammern Rheinland und Westfalen-Lippe" ersetzt durch die Worter ,Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen®.

2

Die Nummer 2.3.3 erhalt folgende Fassung:

.2.3.3

Investitionen im Eier- und Gefligelsektor dirfen nach MaBgabe der Anlage 5 gefordert werden.

Im Bereich der Legehennehaltung sind auBerdem Investitionen zur Umstellung bestehender Hal-
tungseinrichtungen auf die Anforderungen des § 13 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung fér-
derfahig.

Investitionen, die zu einer Erhéhung der Produktionskapazitaten fiihren, kdnnen nur gefordert
werden, wenn

- es sich um Investitionsvorhaben in Betrieben des 6kologischen Landbaus nach der VO (EWG)
Nr. 2092/91 und des dazugehdrigen EG-Folgerechts handelt oder

- im Bereich der Legehennenhaltung Investitionen nach der Anlage 5 (Einrichtung auf Freiland-
oder Auslaufhaltungssysteme) oder zur Umstellung bestehender Haltungseinrichtungen auf die
Anforderungen des § 13 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung getéatigt werden oder

- fur die Freiland- und Auslaufhaltung im Bereich der Geflligelmast zusatzlich zu den Bestim-
mungen der Anlage 5 die Kriterien nach den Vermarktungsnormen fiir besondere Haltungsver-
fahren gemaB der VO (EWG) Nr. 1538/91 eingehalten werden."”

3
In Nummer 2.3.9.1 werden am Ende nach dem Komma die Worter ,z.B. Biofilter,” angeflgt.

4
Die Nummern 2.3.9.2, 2.3.9.2.1, 2.3.9.2.2, 2.3.9.2.3, 2.3.9.2.4, 2.3.9.2.5 und 2.3.9.2.6 werden
aufgehoben.

5
Die Nummer 2.3.9.3 wird 2.3.9.2.

6
Die Nummer 2.4.3 erhalt folgende Fassung:
.2.4.3
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Maschinen und Gerate fur die AuBenwirtschaft; ausgenommen Maschinen und Gerate fur eine
besonders umweltgerechte Ausrichtung der Produktion und fiir nachwachsende Rohstoffe.

Hierbei handelt es sich um folgende Maschinen:”

7

Die Nummern 2.4.3.1und 2.4.3.2 werden wie folgt ersetzt:

22.4.3.1

Maschinen, einschlieBlich der Spezialmaschinen und -gerate fir die 6kologische Produktion, die
fur eine besonders umweltgerechte Ausrichtung der Produktion beschafft werden, soweit eine
angemessene Auslastung, gegebenenfalls auch im (iberbetrieblichen Einsatz, erreicht wird.

2.4.3.11

Pflanzenschutz

- Bestimmte technische Einrichtungen gemaB Verzeichnis ,Verlustmindernde Gerate” vom
14.10.1993 in der jeweils gliltigen Fassung an von der biologischen Bundesanstalt fir Landwirt-
schaft eingetragenen Pflanzenschutzgeraten (Spritz- und Sprihgerate) zur Vermeidung von Ab-
drift und zur Einsparung von Pflanzenschutzmitteln. Hierzu zahlen: Unterstitzung des Tropfen-
transports mit aktiver Luftunterstiitzung, Gestangeabdeckung als Windschutz, Riickgewinnung
(Recycling) nicht angelagerter Pflanzenschutzmittel, sensorgesteuerte Diisen, Luftleiteinrichtun-
gen bzw. Geblasebauarten, die den vertikalen Austrag von Pflanzenschutzmitteln reduzieren,

- Reinigungseinrichtungen fir leere Pflanzenschutzmittelgebinde sowie die AuBenreinigung von
Pflanzenschutzgeraten,

- Spezialausriistungen zur Bekampfung von Schadorganismen (z.B. innovative Verfahren zur
mechanischen und thermischen Unkrautregulierung oder andere innovative Gerate, die eine Ein-
sparung von Pflanzenschutzmitteln ermoglichen).

2.4.31.2

Dingung

Gerate zur bodennahen Flissigmistausbringungs- und direkten -einarbeitungstechnik sowie
Exaktstreuaggregate zur Festmistausbringung.

2.4.31.3

Bodenschonende Bearbeitungs- und Bestelltechnik
- Unterstock-Bodenbearbeitungsgerate

- Mulchsaatgerate
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2.4.31.4
Globale Positionierungssysteme (GPS)

Empfangsgerate und Software zur Nutzung der satellitengestiitzten Positionsbestimmung sowie
Gerate (Sensoren) einschlieBlich Software zur Erfassung von Erntemengen, Maschinenzustan-
den, Boden- und Pflanzeneigenschaften bei der teilflachenspezifischen Bewirtschaftung.

2.4.3.2
Spezialmaschinen und -gerate fir nachwachsende Rohstoffe im Non-food-Bereich, soweit die
Praxistauglichkeit und Wirtschaftlichkeit nachgewiesen ist.

2.4.3.3
Umrlistung von Traktoren und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen auf den Einsatz von Pflanzen-
Ol. (Die Anwendung dieser Regelung ist befristet bis zum 31.12.2005)."

8

Die Nummer 4.3 erhalt folgende Fassung

.4.3

Prosperitatsgrenze

Die Summe der positiven Einklinfte (Prosperitatsgrenze) des Zuwendungsempfangers darf zum
Zeitpunkt der Antragstellung im Durchschnitt der letzten drei vorliegenden Steuerbescheide
90.000 £ je Jahr bei Ledigen und 120.000 € je Jahr bei Ehegatten (Einklinfte des Zuwendungs-
empfangers und seines Ehegatten) nicht Gberschritten haben. In begriindeten Einzelfallen ge-
nlgt es, zur Feststellung der Summe der positiven Einklinfte nur den letzten vorliegenden Steu-
erbescheid heranzuziehen.

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften einschlieBlich der GmbH & Co. KG gelten
diese Voraussetzungen fir alle Gesellschafter, Genossenschaftsmitglieder und Aktionare (je-
weils einschlieBlich ihrer Ehegatten), sofern diese hauptberuflich im Unternehmen tatig sind oder
Uber einen Kapitalanteil von mehr als 5 % verfligen. Falls die Summe der positiven Einkinfte ei-
nes der 0.g. Kapitaleigner 90.000 € je Jahr bei Ledigen und 120.000 € je Jahr bei Ehegatten
Uberschreitet, wird das forderungsfahige Investitionsvolumen des Zuwendungsempfangers um
den Anteil vom Hundert gekirzt, der dem Kapitalanteil dieses Gesellschafters, Genossenschafts-
mitglieds oder Aktionars entspricht.”

9

Nummer 5.2 erhalt folgende Fassung:

.5.2

Finanzierungsart: Anteilfinanzierung/Festbetragsfinanzierung”
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10

In Nummer 5.3 erhalt der letzte Absatz folgende Fassung:

,Fur den Bereich Fotovoltaik wird ein Drittel der in Nummern 5.5.2, 5.6.1 und 5.6.2 aufgeflihrten
Zuschusssatze gewahrt.”

n

Die Nummer 5.4 erhalt folgende Fassung:

.D.4

Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage fir den Zinszuschuss ist wie folgt zu errechnen:

Gesamtinvestitionsbetrag (ohne unbare Eigenleistung und gegebenenfalls Zuschuss zu den Er-
schlieBungskosten)

abzuglich

a) nicht zuwendungsfahige Ausgaben

b) bare Eigenleistung

ergibt die forderfahigen Investitionen,

abzuglich

¢) Zuschuss (Nr. 5.6.1und 5.6.4)

ergibt die zuwendungsfahigen Ausgaben. Diese entsprechen jedoch hochstens dem aufgenom-
menen Kapitalmarktdarlehen (Bankdarlehen), gegebenenfalls erhéht um den Zinszuschuss (Nr.
5.6.2).

Der Anteil der baren Eigenleistung an den férderfahigen Investitionen muss auBer bei MaBnah-
men nach Anlage 5 und nach Nr. 2.1.3 mindestens 10 v.H. betragen. Die Junglandwirteférderung
(Nr. 5.6.4) und der Zuschuss zur Erfiillung besonderer Anforderungen an die Landwirtschaft (Nr.
5.6.1) kann auf die bare Eigenleistung angerechnet werden.”

12
In Nummer 5.5 Satz 1 wird das Wort ,Zinszuschuss" ersetzt durch das Wort ,Zuschuss”.

13

In Nummer 5.5.1 erhalt der letzte Absatz folgende Fassung:

.Der Zuschuss (mit Ausnahme flr den Bereich Fotovoltaik) betragt bei positiven Einklinften fur
Ledige/Ehegatten (Nr. 4.3):

- bis 50.000 €/80.000€ 30 v.H.
- 50.000€ - 70.000€/80.000 - 100.000€ 27 v.H.
- Uiber 70.000€/100.000€ 24 v.H.
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Der Zuschuss betragt fur den Bereich Fotovoltaik als Festbetragsfinanzierung bei positiven Ein-
kinften fur Ledige/Ehegatten (Nr. 4.3):

- bis 50.000 €/80.000€ 400€/kWp

- Uber 50.000€ - 70.000€/80.000€ - 100.000€ 360€/kWp
- Uber 70.000€/100.000€ 320€/kWp*"
14

Die Nummer 5.5.2 erhalt folgende Fassung:

.9.5.2

Zuschuss

Alternativ zu Nr. 5.5.1 kann bei investiven MaBnahmen nach Nr. 2.1 ein Zuschuss fir ein forde-
rungsfahiges Investitionsvolumen von bis zu 100.000 € gewahrt werden.

Der Zuschuss betragt bei positiven Einkiinften fur Ledige / Ehegatten (Nr. 4.3)

- bis 50.000 €/80.000€ 18 v.H.

- Uber 50.000 € - 70.000 €/80.000€ - 100.000€ 15 v.H.
- Uber 70.000 €/100.000€ 12 v.H."
15

In Nummer 5.6.2 erhalt Absatz 3 folgende Fassung:
«Der Zinszuschuss betragt bei positiven Einkilinften fir Ledige / Ehegatten (Nr. 4.3)

- bis 50.000 €/80.000€ 27 v.H.

- Uber 50.000 € - 70.000 €/80.000€ - 100.000€ 24 v.H.
- Uiber 70.000 €/100.000€ 21v.H."
16

Die Nummer 6.4 wird wie folgt geandert:

16.1
In Absatz 1 Satz 2 wird die Zahl ,1.020.000" durch die Zahl ,1.250.000" ersetzt.

16.2
Im letzten Absatz wird nach dem Wort ,Junglandwirteférderung” in der Klammer die Angabe ,Nr.
5.7" durch die Angabe ,Nr. 5.6.4" ersetzt.

17
In Anlage 2 ,,Zuwendungsbescheid” erhalt Nummer 2 folgende Fassung:
»2. Finanzierungsart und Héhe der Zuwendung:
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Die Zuwendung wird in der Form der Anteilfinanzierung/Festbetragsfina

2.1 Zuschuss fur die Erfiillung besonderer Anforderungen
2.2 Zuschuss

2.3 Zinszuschuss

2.4 Zuschuss (zu den Kosten der ErschlieBung)

2.5 Junglandwirteférderung

Gesamtzuwendung
Von der Gesamtzuwendung entfallen auf Mittel des Bundes und Landes
Von der Gesamtzuwendung entfallen auf Mittel des EAGFL

Nummer 2a bleibt.

18
Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1.1.2005 in Kraft.

nzierung gewahrt als

- MBI. NRW. 2005 S. 472

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,

Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2005-s472

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms (AFP) RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – II-3 – 2114/11 v. 18.3.2005 


